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Revision des Bundesgesetzes über die Informationssysteme des Bundes im
Bereich Sport (IBSG)
Stellungnahme des Gesundheits- und Sozialdepartements

Sehr geehrte Damen und Herren

Sie haben die Kantonsregierungen zur Stellungnahme zur Revision des Bundesgesetzes
über die Informationssysteme des Bundes im Bereich Sport (IBSG) eingeladen. Wir danken
Ihnen für die Gelegenheit zur Stellungnahme und äussern uns wie folgt:

1. Grundsätzliche Bemerkungen
Wir begrüssen die Uberarbeitung dieses Gesetzes. Der Entwurf zum Bundesgesetz über die
Informationssysteme des Bundes im Bereich Sport (IBSG) enthält viele wertvolle Ergänzun
gen und Erweiterungen. Insbesondere mit der Aufnahme des Informationssystems der natio
nalen Agentur gegen Doping wird eine nationale und umfassende Erfassung der Daten er
möglicht.

II. Zu den einzelnen Bestimmungen
Die Kantone sind für die Abwicklung und Abrechnung von Angeboten (Kursen, Lager, Kader-
bildung) von Jugend und Sport (J+S) zuständig. In den nachfolgenden Ausführungen be
schränken wir uns auf den 3. Abschnitt zum Nationalen Informationssystem für Sport sowie
auf den 7. Abschnitt zum Informationssystem zur Kursevaluation.

3. Abschnitt: Nationales Informationssystem für Sport
Art. 11 Datenbekanntgabe
Für die im Kanton und in den Gemeinden mit der Abwicklung der Jugend- und Sport Angebo
ten betrauten Stellen ist es wichtig, dass die Daten zum einen zugänglich gemacht werden
und zum anderen ohne grossen administrativen Aufwand abrufbar sind. Das Gesetz sieht
vor, dass die Daten beim BASPO auf Gesuch durch ein Abrufverfahren zugänglich gemacht
werden. Wir gehen davon aus, dass die zuständigen Behörden der Kantone und Gemeinden
(Art. 11 Abs. 1 Lit. b) ein Gesuch um Zugänglichkeit zu den Daten einmalig zu stellen haben
und die erteilte Berechtigung für die Datenabfrage auf kantonaler oder kommunaler Ebene
bestehen bleibt. Im Weiteren würden wir es begrüssen, wenn die telefonische Auskunft beim
BASPO weiterhin bestehen bleiben würde. Dies ermöglicht eine rasche Kontrolle der Daten
ohne grossen administrativen Aufwand.
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7. Abschnitt: Informationssystem zur Kursevaluation
Wir begrüssen das Informationssystem zur Kursevaluation. Die Daten werden wie bis anhin
über die Expertinnen und Experten im Auftrag des BASPO vor Ort an den Kursen erfasste
werden können. Das BASPO hat aber auch die Möglichkeit, den Kurs über die Teilnehmer,
die Kurleiter oder die Dozenten direkt zu evaluieren. Besonders wichtig erscheint in diesem
Zusammenhang, dass die erfassten Daten zur Kursevaluation den Organisationen (Bsp.
Kantone), welche mit der Durchführung betraut waren, zur Verfügung gestellt werden. Denn
diese Daten sind für die durchführenden Organisationen von grosser Wichtigkeit, insbeson
dere um die Qualitätskontrolle sicherzustellen.

Wir danken Ihnen für die Gelegenheit zur Stellungnahme und bitten Sie, diese angemessen
zu berücksichtigen.

Freun.Iiche G~se ~
/

Kopie:
Sportförderung, Abteilungsleiter Markus Kälin, Zentralstrasse 28, Luzern
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